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Vorbemerkung

Diese Unfallverhütungsvorschrift regelt die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge beim
Umgang mit Gefahrstoffen und bei gefährdenden Tätigkeiten. Die darüber hinaus nach
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere
Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12. Dezember 1973 durchzuführende allgemeine
arbeitsmedizinische Vorsorge wird hierdurch nicht erfasst.

Technische und organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren haben
stets Vorrang. Kannen Gefahren jedoch durch diese Maßnahmen nicht ausgeschlossen
werden, sind im Interesse der Gesunderhaltung der Versicherten zusätzlich spezielle
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen.

Anlage 1 und Anhang 1 vermitteln einen Überblick über Gefahrstoffe und gefährdende
Tätigkeiten, bei denen spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen erforder-
lich sind.

Bezüglich der Gefahrstoffe entspricht die Unfallverhütungsvorschrift den Regelungen
der Gefahrstoffverordnung zur Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen.

Die Anlage 1 ist rechtsverbindlicher Bestandteil dieser Unfallverhütungsvorschrift. In ihr
sind alle Gefahrstoffe und gefährdenden Tätigkeiten aufgeführt, bei denen Vorsorge-
untersuchungen auf der Grundlage dieser Unfallverhütungsvorschrift durchgeführt
werden müssen, wenn die Auslöseschwelle überschritten ist bzw. die Auswahlkrite-
rien erfüllt sind.
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I. Geltungsbereich

§ 1

Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für die spezielle arbeitsmedizinische Vorsor-
ge.

II. Gemeinsame Bestimmungen

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Vorsorgeuntersuchungen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind

1. arbeitsmedizinische Erstuntersuchungen vor Aufnahme der Tätigkeit,

2. arbeitsmedizinische Nachuntersuchungen während dieser Tätigkeit,

3. arbeitsmedizinische nachgehende Untersuchungen nach Beendigung ei-
ner Tätigkeit.

(2) Als Vorsorgeuntersuchungen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift gelten
auch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen auf Verlangen des Versicherten
(§ 7).

§ 3

Allgemeine Regelungen

(1) Der Unternehmer darf Versicherte,

− an deren Arbeitsplatz die Auslöseschwelle für die in Anlage 1 aufgeführ-
ten Gefahrstoffe überschritten wird

 oder

− an deren Arbeitsplatz die Auslöseschwelle bei Umgang mit solchen Ge-
fahrstoffen überschritten wird, von denen auf Grund neuer gesicherter
wissenschaftlicher Erkenntnisse die Senatskommission zur Prüfung ge-
sundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemein-
schaft festgestellt hat, dass sie krebserzeugend sind, oder die der Her-
steller oder Einführer als solche gekennzeichnet hat,

 oder

− bei denen die Auswahlkriterien für die in Anlage 1 aufgeführten gefähr-
denden Tätigkeiten erfüllt sind,

 oder

− für die eine Vorsorgeuntersuchung von der Berufsgenossenschaft im Ein-
zelfall angeordnet worden ist,
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an diesem Arbeitsplatz oder mit dieser Tätigkeit nur beschäftigen, wenn sie fristgerecht
Vorsorgeuntersuchungen durch einen ermächtigten Arzt unterzogen worden sind.

(2) Der Unternehmer hat die Vorsorgeuntersuchungen zu veranlassen und die
Kosten zu tragen, soweit dies nicht von der Berufsgenossenschaft übernommen wird.

(3) Das Benutzen von persönlichen Schutzausrüstungen befreit nicht von der Ver-
pflichtung nach Absatz 1.

(4) Der Unternehmer hat dem ermächtigten Arzt auf Verlangen die zur Durchfüh-
rung der Vorsorgeuntersuchungen erforderlichen Auskünfte über die Arbeitsplatzver-
hältnisse zu erteilen und eine Besichtigung des Arbeitsplatzes zu ermöglichen.

(5) Der Unternehmer hat der Berufsgenossenschaft jährlich auf Verlangen die An-
zahl der für Vorsorgeuntersuchungen erfassten Versicherten mitzuteilen. Er hat der
Berufsgenossenschaft auf Verlangen darzulegen, dass die Gefährdung weder durch
Ersatz der Gefahrstoffe noch durch technische Maßnahmen gänzlich vermieden oder
verringert werden kann.

(6) Solange der Unternehmer nicht selber dafür sorgt, dass die erforderlichen Un-
tersuchungen von einem ermächtigten Arzt durchgeführt werden, kann die Berufsge-
nossenschaft diese Untersuchungen veranlassen. Der Unternehmer hat der Berufsge-
nossenschaft die hierfür erforderlichen Angaben zu übermitteln. Absatz 2 bleibt unbe-
rührt.

§ 4

Erstuntersuchung

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Erstuntersuchung vor Beginn der
Tätigkeit durchgeführt wird. Die Erstuntersuchung darf nicht länger als 12 Wochen zu-
rückliegen.

§ 5

Nachuntersuchungen

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Nachuntersuchungen innerhalb von
6 Wochen vor Ablauf der Nachuntersuchungsfrist durchgeführt werden. Die Frist für
die Nachuntersuchung beginnt mit dem Zeitpunkt der letzten Vorsorgeuntersuchung.

(2) Ist für die Nachuntersuchung keine bestimmte Frist sondern eine Zeitspanne
festgelegt, so ist die Nachuntersuchung spätestens zu dem Zeitpunkt durchzuführen,
den der ermächtigte Arzt je nach Arbeitsbedingungen und Gesundheitszustand des
Versicherten bestimmt hat.

(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 ist eine Nachuntersuchung vorzeitig zu ver-
anlassen, wenn

1. eine Bescheinigung über eine Vorsorgeuntersuchung nach § 9 befristet o-
der unter einer entsprechenden Bedingung erteilt worden ist

 oder

2. eine Erkrankung oder eine körperliche Beeinträchtigung eine vorzeitige
Nachuntersuchung angezeigt erscheinen lässt



BGV A4

6

 oder

3. der Versicherte, der einen ursächlichen Zusammenhang zwischen seiner
Erkrankung und seiner Tätigkeit am Arbeitsplatz vermutet, eine Untersu-
chung wünscht.

§ 6

Verkürzung oder Verlängerung der Fristen
für Nachuntersuchungen

(1) Die Berufsgenossenschaft kann die in der Anlage 1 zu dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift vorgesehenen Fristen für Vorsorgeuntersuchungen

1. für Versicherte verkürzen, für die festgestellt worden ist, dass sie den
Gefahrstoffen in besonders starkem Maße ausgesetzt sind oder die ge-
fährdende Tätigkeit in besonderem Maße ausüben oder für die es der er-
mächtigte Arzt infolge ihres Gesundheitszustandes für notwendig hält,

2. für Versicherte verlängern, für die festgestellt worden ist, dass sie den
Gefahrstoffen in besonders geringem Maße ausgesetzt sind oder die ge-
fährdende Tätigkeit in besonders geringem Maße ausüben.

Ist eine Vorsorgeuntersuchung zugleich in einer staatlichen Rechtsvorschrift vorge-
schrieben, so entscheidet über die Verkürzung oder Verlängerung der Nachuntersu-
chungsfristen die zuständige Behörde.

(2) Ist ein Versicherter innerhalb von 6 Monaten nach dieser Unfallverhütungsvor-
schrift oder nach anderen Rechtsvorschriften mehr als einmal einer Nachuntersuchung
zu unterziehen, können die Nachuntersuchungen an einem Termin vorgenommen wer-
den. Dies gilt nicht, wenn die Nachuntersuchungsfrist weniger als 1 Jahr beträgt.

(3) Muss sich der Versicherte innerhalb eines Jahres mehreren unterschiedlichen
Vorsorgeuntersuchungen unterziehen, so ist vom Unternehmer zu prüfen, ob für den
Versicherten auf Grund seiner Tätigkeit eine besondere Gesundheitsgefährdung be-
steht und durch welche Maßnahmen diese beseitigt werden kann.

§ 7

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen auf
Verlangen des Versicherten

(1) Ein Versicherter, der einen ursächlichen Zusammenhang zwischen seiner Er-
krankung und seiner Tätigkeit am Arbeitsplatz vermutet, ist auf sein Verlangen einer
Vorsorgeuntersuchung auch zu unterziehen, wenn die Voraussetzungen des § 3
Abs. 1 nicht vorliegen, aber damit zu rechnen ist, dass er durch seine Tätigkeit an sei-
ner Gesundheit geschädigt werden kann, weil er mit Gefahrstoffen umgeht oder eine
gefährdende Tätigkeit ausübt.

(2) Beim Umgang mit Gefahrstoffen oder bei gefährdenden Tätigkeiten im Sinne der
Anlage 1 ist die Untersuchung bei einem ermächtigten Arzt zu veranlassen. Im Übrigen
ist die Untersuchung bei einem Arzt zu veranlassen, der die arbeitsmedizinische Fach-
kunde nach § 3 UVV "Betriebsärzte" (VBG 123) besitzt. § 3 Abs. 4 gilt entsprechend.
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(3) Der Unternehmer hat die Vorsorgeuntersuchungen auf seine Kosten zu veran-
lassen, sofern die Kosten nicht von der Berufsgenossenschaft übernommen werden.

(4) Wird eine Vorsorgeuntersuchung veranlasst, so hat der Unternehmer dem un-
tersuchenden Arzt aufzugeben,

1. den Untersuchungsbefund schriftlich festzuhalten und den Versicherten
über den Untersuchungsbefund zu unterrichten,

2. dem Unternehmer schriftlich zu bestätigen, dass eine Untersuchung
stattgefunden hat,

3. im Falle gesundheitlicher Bedenken

a) dem Unternehmer schriftlich eine Überprüfung des Arbeitsplatzes zu
empfehlen, wenn der Versicherte infolge der Arbeitsplatzverhältnisse
gefährdet erscheint,

b) den Versicherten medizinisch zu beraten.

(5) Veranlasst der Unternehmer die beantragte Untersuchung nicht oder ist der
Versicherte mit dem Ergebnis der Untersuchung nicht einverstanden, so kann der Ver-
sicherte die Entscheidung der Berufsgenossenschaft über die Notwendigkeit der Unter-
suchung oder über deren Ergebnis beantragen.

§ 8

Ermächtigte Ärzte

(1) Ärzte, die Vorsorgeuntersuchungen nach § 2 Abs. 1 durchführen, müssen

1. von der Berufsgenossenschaft

 oder,

2. wenn die Vorsorgeuntersuchungen zugleich in einer staatlichen Rechts-
vorschrift vorgeschrieben sind, von der zuständigen Behörde

hierzu ermächtigt sein.

Die Ermächtigung soll im Einvernehmen zwischen der für den medizinischen Arbeits-
schutz zuständigen Behörde und der Berufsgenossenschaft erfolgen.

(2) Die Ermächtigung kann erteilt werden, wenn der Antragsteller

1. zur Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt ist,

2. die erforderlichen besonderen Fachkenntnisse besitzt

 und

3. über die notwendige Einrichtung und Ausstattung verfügt.

(3) Ist ein Betriebsarzt bestellt, so ist dieser auf seinen Antrag zu ermächtigen, die
Vorsorgeuntersuchungen bei den von ihm arbeitsmedizinisch betreuten Versicherten
vorzunehmen, sofern die Voraussetzungen zur Ermächtigung nach Absatz 2 vorliegen.
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§ 9

Ärztliche Bescheinigung

(1) Wird eine Vorsorgeuntersuchung nach § 2 Abs. 1 veranlasst, so hat der Unter-
nehmer dem ermächtigten Arzt aufzugeben,

1. den Untersuchungsbefund schriftlich festzuhalten

 und

 den Versicherten über den Untersuchungsbefund zu unterrichten,

 sowie

2. den Untersuchungsbefund, soweit es sich um die Konzentration eines
Stoffes oder seines Umwandlungsproduktes im Körper oder die dadurch
ausgelöste Abweichung eines biologischen lndikators von seiner Norm
handelt,

a) der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen staatlichen Stelle
auf Verlangen der zuständigen staatlichen Behörde

 und

b) der Berufsgenossenschaft auf deren Verlangen vorzulegen,

3. im Falle gesundheitlicher Bedenken

a) dem Unternehmer schriftlich eine Überprüfung des Arbeitsplatzes zu
empfehlen, wenn der Versicherte infolge der Arbeitsplatzverhältnisse
gefährdet erscheint,

b) den Versicherten in schriftlicher Form medizinisch zu beraten.

(2) Der ermächtigte Arzt ist ferner zu verpflichten

1. dem Unternehmer und dem Versicherten eine Bescheinigung über das
Untersuchungsergebnis auszustellen,

2. der Bescheinigung nach Nummer 1 etwaige Empfehlungen nach Absatz 1
Nr. 3 Buchstabe a) beizufügen,

3. in der Bescheinigung auf die Rechte nach § 10 hinzuweisen

 und

4. der Berufsgenossenschaft jährlich statistische Angaben über Anzahl und
Ergebnis der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen zu erstatten.

(3) Der Unternehmer hat den ermächtigten Arzt zu verpflichten, der Berufsgenos-
senschaft im Falle der Bescheinigung gesundheitlicher Bedenken Mitteilung zu machen,
wenn die Gefahr des Entstehens, Wiederauflebens oder der Verschlimmerung einer
Berufskrankheit besteht, soweit Gründe der ärztlichen Schweigepflicht dieser Mitteilung
nicht entgegenstehen. Dieser Mitteilung sind Vorschläge für Maßnahmen der Prävention
beizufügen.
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§ 10

Entscheidung der Berufsgenossenschaft

(1) Hält der Unternehmer oder der untersuchte Versicherte die vom ermächtigten
Arzt ausgestellte Bescheinigung nach § 9 für unzutreffend, so kann er die Entschei-
dung der Berufsgenossenschaft beantragen.

(2) Die Berufsgenossenschaft kann vor ihrer Entscheidung ein ärztliches Gutach-
ten einholen. Die Kosten des ärztlichen Gutachtens trägt der Unternehmer, soweit diese
Kosten nicht von der Berufsgenossenschaft übernommen werden.

(3) Eine in dieser Unfallverhütungsvorschrift vorgesehene ärztliche Bescheinigung
wird durch eine Entscheidung der Berufsgenossenschaft nach Absatz 1 ersetzt.

(4) Ist eine Vorsorgeuntersuchung zugleich in einer staatlichen Rechtsvorschrift
vorgeschrieben, so entscheidet die zuständige Behörde darüber, ob die Bescheinigung
zutreffend ist.

§ 11

Vorsorgekartei und Aufbewahren der ärztlichen
Bescheinigung

(1) Für Versicherte, die in den Fällen des § 2 Abs. 1 untersucht worden sind, hat
der Unternehmer eine Vorsorgekartei zu führen.

(2) Die Kartei muss für jeden Versicherten folgende Angaben enthalten:

 1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum,

 2. Wohnanschrift,

 3. Tag der Einstellung und des Ausscheidens,

 4. Rentenversicherungsnummer,

 5. zuständiger Krankenversicherungsträger,

 6. Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Gefährdungsmöglichkeiten,

 7. Art der Tätigkeit mit Angabe des Beginns und des Endes der Tätigkeit,

 8. Angaben von Zeiten über frühere Tätigkeiten, bei denen eine Gefähr-
dungsmöglichkeit bestand (soweit bekannt),

 9. Datum und Ergebnis der Vorsorgeuntersuchung,

 10. Datum der nächsten Nachuntersuchung,

 11. Name und Anschrift des untersuchenden Arztes,

 12. Name dessen, der die Vorsorgekartei führt.

Die Angaben können in Dateiform auch auf sonstigen Datenträgern gespeichert wer-
den.

(3) Der Versicherte oder eine von ihm bevollmächtigte Person hat das Recht auf
Einsichtnahme in die ihn betreffenden Angaben.

(4) Der Unternehmer hat die Kartei und die ärztlichen Bescheinigungen für jeden
Versicherten bis zu dessen Ausscheiden aus dem Unternehmen aufzubewahren.
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Danach sind dem Versicherten der ihn betreffende Auszug aus der Kartei und die ärzt-
lichen Bescheinigungen auszuhändigen. Ein Abdruck des dem Versicherten ausgehän-
digten Auszugs ist wie Personalunterlagen aufzubewahren. Der Unternehmer hat der
Berufsgenossenschaft den Abdruck auf Anforderung zur Aufbewahrung zu überge-
ben.

(5) Der Unternehmer hat die Kartei so aufzubewahren, dass Unbefugte keinen Zu-
gang haben. Die in der Kartei enthaltenen Angaben dürfen unbefugten Dritten nicht of-
fenbart werden.

§ 12

Maßnahmen nach einer Erst- oder Nachuntersuchung

(1) Hat der ermächtigte Arzt eine Bescheinigung mit einer Empfehlung nach § 9
Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a) erteilt, darf der Unternehmer den Untersuchten an seinem
Arbeitsplatz nur beschäftigen oder weiterbeschäftigen, wenn die Wirksamkeit der Maß-
nahmen nach § 2 UVV "Allgemeine Vorschriften" (VBG 1) überprüft worden ist und für
den Untersuchten gesundheitliche Bedenken nicht mehr bestehen. Auf dem Arbeitsplatz
dürfen andere Versicherte nur beschäftigt werden, wenn feststeht, dass sie durch
Maßnahmen nach § 2 UVV "Allgemeine Vorschriften" (VBG 1) ausreichend geschützt
werden können.

(2) Bei Vorsorgeuntersuchungen, die zugleich in einer staatlichen Rechtsvorschrift
vorgeschrieben sind, ist die Wirksamkeit der Maßnahmen auch nach der entsprechen-
den staatlichen Vorschrift zu überprüfen.

(3) Hat der ermächtigte Arzt dem Unternehmer eine Bescheinigung mit einer Emp-
fehlung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a) ausgestellt, hat der Unternehmer dies dem
Betriebs- oder Personalrat mitzuteilen.

(4) Sind Empfehlungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a) ausgesprochen wor-
den, hat der Unternehmer die Berufsgenossenschaft unverzüglich zu unterrichten. Der
Berufsgenossenschaft ist mitzuteilen, welche Maßnahmen eingeleitet worden sind und
wie viele Versicherte an diesem Arbeitsplatz tätig sind.

III. Besondere Bestimmungen für krebserzeugende Gefahrstoffe

§ 13

Mitteilung

(1) Der Unternehmer hat der Berufsgenossenschaft spätestens bis zum 30. Juni
des folgenden Jahres über jeden Versicherten, der Tätigkeiten an Arbeitsplätzen mit
Überschreiten der Auslöseschwelle für krebserzeugende Gefahrstoffe ausgeübt hat,
Mitteilung zu machen. Diese Mitteilung muss insbesondere enthalten:

1. Angaben zur Person,

2. Angaben zu den krebserzeugenden Gefahrstoffen,

3. Art, Beginn und Ende der Tätigkeit mit diesen Gefahrstoffen,

4. Angaben zur arbeitsmedizinischen Vorsorge,
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5. Rentenversicherungsnummer.

Die Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn die Tätigkeit im Sinne des Satzes 1 weniger als
3 Monate ausgeübt worden ist.

(2) Dem Versicherten sind Abschriften der Mitteilung nach Absatz 1 zu überlassen.
Der Betriebs- oder Personalrat ist über den Inhalt der Mitteilung zu informieren.

§ 14

Gesundheitsakte

(1) Der Unternehmer hat den ermächtigten Arzt zu verpflichten, für jeden ärztlich
zu überwachenden Versicherten, der eine Tätigkeit mit Überschreiten der Auslöse-
schwelle ausübt, eine Gesundheitsakte zu führen und diese während der überwa-
chungspflichtigen Zeit bezüglich Arbeitsanamnese, Untersuchungsbefunde einschließ-
lich der biologischen Daten sowie der ärztlichen Beurteilung auf dem Laufenden zu
halten. Die Berufsgenossenschaft kann andere Dokumentationen arbeitsmedizinischer
Aufzeichnungen zulassen, wenn sie die gleichen Angaben wie das Muster der Ge-
sundheitsakte enthalten und eine zentrale Aufbewahrung möglich ist.

(2) Der Unternehmer hat den ermächtigten Arzt zu verpflichten, die Gesundheits-
akte

1. bis zum Ablauf des Jahres aufzubewahren, in welchem der Versicherte
75 Jahre alt geworden ist oder geworden wäre,

 oder

2. der Berufsgenossenschaft zu übergeben, wenn er sie nicht selbst auf-
bewahren kann.

Nummer 2 gilt auch, wenn der Versicherte bei seinem Ausscheiden aus dem Unterneh-
men die Aufbewahrung der Gesundheitsakte bei der Berufsgenossenschaft ausdrück-
lich wünscht.

(3) Der Unternehmer hat ferner den ermächtigten Arzt zu verpflichten, die Gesund-
heitsakte

1. der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stelle auf Verlangen
der staatlichen Behörde vorzulegen

 sowie

2. auf Verlangen der Berufsgenossenschaft einem anderen mit einer Vor-
sorgeuntersuchung betrauten ermächtigten Arzt, dem ermächtigten Nach-
folger oder ihr selbst zur Erfassung vorzulegen und bei Fortfall der Er-
mächtigung die Gesundheitsakte der Berufsgenossenschaft zu überge-
ben.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für den Unternehmer nicht, wenn die zuständige Be-
hörde dem Arzt mit der Ermächtigung auferlegt hat, die ihm nach diesen Absätzen oblie-
genden Pflichten zu erfüllen.
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§ 15

Nachgehende Untersuchungen

(1) Versicherte sind durch nachgehende Untersuchungen zu überwachen, wenn
sie

1. nach dem 1. Oktober 1984 eine Tätigkeit beendet haben, bei der die Auslö-
seschwelle für krebserzeugende Gefahrstoffe überschritten war,

 und

2. diese Tätigkeit so lange ausgeübt haben, dass mindestens eine Nachun-
tersuchung zu veranlassen war, oder, bei Umgang mit Asbest, diese Tä-
tigkeit mindestens 3 Monate ausgeübt haben.

(2) Die Berufsgenossenschaft kann abweichend von Absatz 1 nachgehende Un-
tersuchungen anordnen. Der Unternehmer hat in diesen Fällen der Berufsgenossen-
schaft die zur Veranlassung der nachgehenden Untersuchungen erforderlichen Daten
auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

(3) Nachgehende Untersuchungen hat bei bestehendem Beschäftigungsverhältnis
der Unternehmer zu veranlassen. Ist der Versicherte aus dem Unternehmen ausge-
schieden, in dem diese Tätigkeit ausgeübt wurde, veranlasst die Berufsgenossenschaft
die nachgehenden Untersuchungen.

(4) Nachgehende Untersuchungen sind nach den gesicherten arbeitsmedizinisch-
toxikologischen Erkenntnissen über die Wirkungsweise des jeweiligen Gefahrstoffes
innerhalb einer Zeitspanne von längstens 5 Jahren durchzuführen. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt der letzten Nachuntersuchung.

IV. Besondere Bestimmungen für ionisierende Strahlung

§ 16

Verfahrensweise für strahlenexponierte Personen

Die Berufsgenossenschaft kann nachgehende Untersuchungen für strahlenexpo-
nierte Personen der Kategorie A (Anlage X Tabelle x 1 Spalte 2) der Strahlenschutzver-
ordnung oder Kategorie A (Anlage IV Tabelle 1 Spalte 2) der Röntgenverordnung an-
ordnen. Die §§ 13, 14 und 15 gelten entsprechend.
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V. Ordnungswidrigkeiten

§ 17

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen des

§ 3 Abs. 1 oder Abs. 5 Satz 1,

§ 9 Abs. 3,

§ 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 4,

§ 12 Abs. 1 oder Abs. 3,

§ 13 Abs. 1 Satz 1 oder 2, Abs. 2,

§ 14 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2,

§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1,

oder

§ 16 in Verbindung mit

§ 13 Abs. 1 Satz 1 oder 2,

§ 13 Abs. 2,

§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1,

zuwiderhandelt.

VI. Inkrafttreten

§ 18

Inkrafttreten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. April 1993*) in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Unfallverhütungsvorschrift "Arbeitsmedizinische Vorsorge" vom 1. Oktober 1984 in der
Fassung vom 1. Januar 1990 außer Kraft.

                                                
*) Zu diesem Zeitpunkt wurde diese Unfallverhütungsvorschrift erstmals von einer Berufsgenossen-

schaft in Kraft gesetzt.
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Anlage 1
Gefahrstoffe und
gefährdende Tätigkeiten

Nachuntersuchungsfristen
(in Monaten)

Nachgehende
Untersuchungen

erste Nach-
untersuchung

weitere Nach-
untersuchungen

(in Monaten)

Acrylamid
Acrylnitril
o-Aminoazotoluol
4-Aminobiphenyl
Salze von 4-Aminobiphenyl
2-Amino-4-Nitrotoluol
Antifouling Farben
Antimontrioxid2)

aromatische Nitro- und
Aminoverbindungen
Arsenpentoxid, arsenige

≤ 60
12-24
≤ 60
6-9
6-9
6-9
6

≤ 60
6-9

6

≤ 60
12-24
≤ 60
6-12
6-12
6-12
12

≤ 60
6-12

12

≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
—

≤ 60
—

≤ 60
Säure, Arsensäure und deren Salze,
(Arsenite, Arsenate)2)

Arsentrioxid siehe Diarsentrioxid
Asbest2) 12-36 12-36 ≤ 60
Chrysotil, Amphibol-Asbeste
(Aktinolith, Amosit, Anthophyllit,
Krokydolith, Tremolit)
Tragen von ATEMSCHUTZGERÄTEN9)

Personen bis 50 Jahre
Personen über 50 Jahre:
Gerätegewicht bis 5 kg
Gerätegewicht über 5 kg
ARBEITSAUFENTHALT IM AUSLAND
unter besonderen klimatischen und
gesundheitlichen Belastungen
Auramin, techn.
Azofarbstoffe, mit krebserzeugender
Aminkomponente

36

24
12

24-36

≤ 60
≤ 60

36

24
12

24-36

≤ 60
≤60

—

—
—
—

≤ 60
≤ 60

Benzidin (4,4'Diaminobiphenyl)
Salze von Benzidin
Benzol
Benzo(a)pyren4)

Beryllium2)

Berylliumverbindungen2)

Arbeiten im Bereich der
BIOTECHNOLOGIE

6-9
6-9
2

24-36
≤ 60
≤ 60
12

6-12
6-12
3-6

24-36
≤ 60
≤ 60
12

≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
—

Bis(chlormethyl)ether ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Blei oder seine Verbindungen (ausge-
nommen sind Bleitetraethyl, Bleitetrame-
thyl)

ärzt-
liche

biolo-
gische

ärzt-
liche

biolo-
gische

− Bleikonzentration in der Luft über 75
µg/m_ oder Bleikonzentration im Blut
zwischen 50 und 60 µg/100 ml

12 6 12 6

− Bleikonzentration in der Luft zwischen
75 und 100 µg/m_ und Bleikonzentra-
tion im Blut bis zu 50 µg/100 ml

12 12 12 12

− Bleikonzentration im Blut über 60
µg/100 ml bis 70 µg/100 ml

unver-
züglich5

)

6 12 6

(Fußnoten siehe Seite 19)
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Gefahrstoffe und
gefährdende Tätigkeiten

Nachuntersuchungsfristen
(in Monaten)

Nachgehende
Untersuchungen

erste Nach-
untersuchung

weitere Nach-
untersuchungen

(in Monaten)

Bleialkyle:
− Bleitetraethyl
− Bleitetramethyl
Buchenholzstaub
1,3-Butadien
2,4-Butansulton
Cadmium und seine Verbindungen10)

Cadmiumchlorid2)

Cadmiumoxid10)

Cadmiumsulfat10)

Calciumchromat2)

3-6

≤ 60
≤ 60
≤ 60

12-18
12-18
12-18
12-18

6-9

12-24

≤ 60
≤ 60
≤ 60

12-24
12-24
12-24
12-24
12-24

—

≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60

Chlordimethylether siehe Chlormethyl-methylether
p-Chloranilin10)

1-Chlor-2,3-epoxypropan
(Epichlorhydrin)
Chlorfluormethan
N-Chlortormylmorpholin
Chlormethyl-methylether1)
(Chlordimethylether)
4-Chlor-o-toluidin
Chrom(III)-Chromate2)

≤ 60
≤ 60

≤ 60
≤ 60
≤ 60

6-9
6-9

≤ 60
≤ 60

≤ 60
≤ 60
≤ 60

6-12
12-24

≤ 60
≤ 60

≤ 60
≤ 60
≤ 60

≤ 60
≤ 60

Chrom(VI)-Verbindungen,
ausgenommen: Calciumchromat,
Chrom(III)-Chromate, Strontium-
chromat, Zinkchromat
Cobalt und seine Verbindungen10)

Cobalt 2) 3) (als Cobaltmetall, Cobalt-
oxid und Cobaltsulfid)
2,4-Diaminoanisol

6-9

≤ 60
≤ 60

≤ 60

12-24

≤ 60
≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60
≤ 60

≤ 60
4,4'-Diaminobiphenyl siehe Benzidin
4,4'-Diaminodiphenylmethan und
-dihydrochlorid
2,4-Diaminololuol (2,4-Toluylendiamin)

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60
o-Dianisidin siehe 3,3'Dimethoxybenzidin
Diarsentrioxid (Arsentrioxid)
Diazomethan
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)
Dichloracetylen

6
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60

12
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60

≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60

3,3'-Dichlorbenzidin
Salze von 3,3'-Dichlorbenzidin
1,4-Dichlorbuten-2
2,2'-Dichlordiethylsulfid
1,2-Dichlorethan (Ethylenchlorid)

6-9
6-9

≤ 60
≤ 60
≤ 60

6-12
6-12
≤ 60
≤ 60
≤ 60

≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60
≤ 60

2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin 6-9 6-12 ≤ 60
[4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin)]
Salze von 2,2'-Dichlor-4,4'-
methylendianilin [Salze von 4,4'-
Methylen-bis(2-chloranilin)]

6-9 6-12 ≤ 60

(Fußnoten siehe Seite 19)
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Gefahrstoffe und
gefährdende Tätigkeiten

Nachuntersuchungsfristen
(in Monaten)

Nachgehende
Untersuchungen

erste Nach-
untersuchung

weitere Nach-
untersuchungen

(in Monaten)

1,3-Dichlor-2-propanol10) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
1,3-Dichlorpropen (cis- und trans-) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Dieselmotor-Emissionen ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Diethylsulfat ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
3,3'-Dimethoxybenzidin (o-Dianisidin) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Salze von 3,3'-Dimethorybenzidin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
(Salze von o-Dianisidin) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
3,3'-Dimethylbenzidin (o-Tolidin)
Salze von 3,3'-Dimethylbenzidin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
(Salze von o-Tolidin) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Dimethylcarbamoylchlorid ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
3,3'-Dimethyl-4,4'-
diaminodiphenylmethan

6-9 6-12

N,N-Dimethylhydrazin
1,2-Dimethylhydrazin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Dimethylnitrosamin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
(N-Nitrosodimethylamin) ≤ 60 ≤ 60
Dimethylsulfamoylchlorid
Dimethylsulfat ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
2,6-Dinitrotoluol ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Eichenholzstaub 6-9

≤ 60
9-12
≤ 60

≤ 60
≤ 60

Epichlorhydrin siehe 1-Chlor-2,3-epoxipropan
1,2-Epoxybutan10) (1,2-Butylenoxid) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
1,2-Epoxypropan (1,2-Propylenoxid) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Ethylcarbamat ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Ethylendibromid
Ethylenchlorid

siehe 1,2-Dibromethan
siehe 1,2-Dichlorethan

Ethylenimin
Ethylenoxid
Fluor und seine anorganischen Verbin-
dungen
Hexamethylphosphorsäuretriamid
HITZEARBEITEN
Personen bis 50 Jahre
Personen über 50 Jahre

Hydrazin

Tätigkeiten mit
INFEKTIONSGEFÄHRDUNG

Iodmethan (Methyliodid)

≤ 60
≤ 60
12

≤ 60

60
24

≤ 60
12

≤ 60

≤ 60
≤ 60
12

≤ 60

60
24

≤ 60
36

≤ 60

≤ 60
≤ 60
—

≤ 60

—
—

≤ 60
—

—

IONISIERENDE STRAHLUNG Nachgehende
Untersuchungen
sind nur auf Ver-
langen der Berufs-
genossenschaft
erforderlich: ≤ 60

(Fußnoten siehe Seite 19)
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Gefahrstoffe und
gefährdende Tätigkeiten

Nachuntersuchungsfristen
(in Monaten)

Nachgehende
Untersuchungen

erste Nach-
untersuchung

weitere Nach-
untersuchungen

(in Monaten)

Isocyanate
KÄLTEARBEITEN
Temperaturen -25 °C bis -45 °C
Temperaturen kälter als -45 °C

3-6 12-24 —

Kohlenmonoxid Nachuntersuchungen sind nur in den Fällen des
§ 5 Abs. 3 notwendig

Tätigkeiten im LÄRM7) 9)

90 dB > LAr ≥ 85 dB
LAr ≥ 90 dB

12
12

60
36

—
—

Die Durchführung des audiometrischen Siebtests als Be-
stand-teil der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung
kann außer vom ermächtigten Arzt auch von hierfür beson-
ders ausgebildeten Hilfskräften unter Leitung und Aufsicht
des ermächtigten Arztes vorgenommen werden.

Methanol 12-18 12.24 —
2-Methylaziridin (Propylenimin) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
N-Methyl-bis(2-chlorethyl)amin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Methylchlorid
4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin)

siehe Monochlormethan
siehe 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin

4,4'-Methyl-bis(N,N-dimethylanilin) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Monochlormethan (Methylchlorid) 3-6 12-18 —
2-Naphthylamin 6-9 6-12 ≤ 60
Salze von 2-Naphthylamin 6-9 6-12 ≤ 60
Nickel2) 3) 36-60 36-60 ≤ 60
(als Nickelmetall, Nickelsulfid und
sulfidische Erze, Nickeloxid und
Nickelcarbonat)
sowie
Nickelverbindungen in Form atemba-
rer Tröpfchen
Nickeltetracarbonyl 12-24 12-24 ≤ 60
5-Nitroacenaphthen
4-Nitrodiphenyl 12-24

6-9
≤ 60

12-60
6-12
≤ 60

≤ 60
≤ 60
≤ 60

Nitroglycerin oder Nitroglykol 3-6 6-18 —
2-Nitronaphthalin 6-9 6-12 ≤ 60
2-Nitropropan ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
N-Nitrosodiethanolamin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
N-Nitrosodiethylamin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
N-Nitrosodimethylamin siehe Dimethylnitrosamin
N-Nitrosodi-i-propylamin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
N-Nitrosodi-n-butylamin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
N-Nitrosodi-n-propylamin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
N-Nitrosoethylphenylamin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
N-Nitrosomethylethylamin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60

N-Nitrosomethylphenylamin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60

(Fußnoten siehe Seite 19)
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Gefahrstoffe und
gefährdende Tätigkeiten

Nachuntersuchungsfristen
(in Monaten)

Nachgehende
Untersuchungen

erste Nach-
untersuchung

weitere Nach-
untersuchungen

(in Monaten)

N-Nitrosomorpholin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
N-Nitrosopiperidin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
N-Nitrosopyrrolidin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Oberflächenbehandlung in Räumen
und Behältern

Fristen werden vom ermächtigten
Arzt festgelegt

4,4'Oxidianilin (ODA) 6-9 6-12 ≤ 60
Peche siehe Benzo(a)pyren
Pentachlorethan
Pentachlorphenol10)

3-6
≤ 60

6
≤ 60

—
≤ 60

Perchlorethylen siehe Tetrachlorethen
Phosphor, weißer 6-9 12-18 —
3-Propanolid (1,3-Propiolacton) ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
1,3-Propansulton ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
1,3-Propiolacton
Propylenimin
Propylenimin

siehe 3-Propanolid
siehe 2-Methylaziridin

siehe 1,2-Epoxypropan
Quecksilber
− Alkyl-Quecksilbervcerbindungen
− Quecksilbermetall und sonstige

Quecksilberverbindungen

3-6
6-9

6-12
6-12

—
—

RÖNTGENSTRAHLUNG siehe IONISIERENDE STRAHLUNG
Schwefelkohlenstoff 3-6 6-18 —
Schwefelwasserstoff 6-12 12-24 —
SCHWEISSRAUCHE 36 36 —
Silikogener Staub 36 36 —
Strahlmittel 36 36 —
Strontiumchromat2) 6-9 12-24 ≤ 60
TAUCHERARBEITEN 12 12 —
2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Tetrachlorethan 3-6 6 —
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen,
Perchlorethylen

12-18 12-24

Tetrachlorethylen siehe Tetrachlorethen
Tetrachlorlkohlenstoff 3-6 6 —
Tetrachlormethan siehe Tetrachlorkohlenstoff
4,4'Thiodianilin (THDA) 6-9 6-12 ≤ 60
Thomasphosphat 2 2. und 3. Nachun-

tersuchung: 2
weitere Nachun-
tersuchungen: 12

o-Tolidin siehe 3,3'-Dimethylbenzidin
o-Toluidin
Toluol8)

6-9
12-18

6-12
12-24

≤ 60
—

2,4-Toluylendiamin siehe 2,4-Diaminotoluol
2,3,4-Trichlorbuten-1
Trichlorethen (Trichlorethylen)

≤ 60
12-18

≤ 60
12-24

≤ 60
—

Trichlorethylen siehe Trichlorethen
2,4,5-Trimethylanilin 6-9 6-12 ≤ 60
Vinylchlorid 6-12 12-24 ≤ 60
4-Vinyl-1,2-cyclohexendiepoxid ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Xylole 12-18 12-24 —
Zinkchromate (einschl. Zinkkalium-
chromat)2)

6-9 12-24 ≤ 60

Sonstige krebserzeugende Gefahr-
stoffe5)

≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
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1) Die Einstufung bezieht sich auf den technischen chlormethyl-methylether, der nach
vorliegenden Erfahrungen bis zu 7 vom Hundert Bis(chlormethyl)ether als Verunrei-
nigung enthalten kann.

 
2) Wenn beim Umgang der Stoff in atembarer Form (bei Asbest als Feinstaub) auftre-

ten kann.
 
3) Legierungen sind hierbei nicht erfasst.
 
4) Als Bezugssubstanz für krebserzeugende polycyclische aromatische Kohlenwas-

serstoffe (PAH) in Pyrolyseprodukten aus organischem Material.
 
5) Die ärztliche Untersuchung kann so lange zurückgestellt werden, bis sich im An-

schluss an eine erneute Bestimmung des Blutbleispiegels, die innerhalb eines Mo-
nats erfolgt, zeigt, dass der Wert von 60 µg/100 ml Blut weiterhin überschritten
wird.

 
6) Der Begriff "sonstige krebserzeugende Gefahrstoffe" (mit einer einheitlichen Nach-

untersuchungsfrist von ≤ 60 Monaten) steht im Anhang V der Gefahrstoffverord-
nung stellvertretend für alle krebserzeugenden Gefahrstoffe des Anhang II, die in
Anhang V nicht als Einzelsubstanz genannt werden.

 
7) Bei der Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung lautet bei einem Be-

urteilungspegel LAr ≤ 85 dB die Frist für alle weiteren Nachuntersuchungen: 36 Mo-
nate.

 
8) Bei der Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung lauten die Fristen für

die erste, zweite und dritte Nachuntersuchung jeweils: 12 Monate, für alle weiteren
Nachuntersuchungen 12-24 Monate.

 
9) Im Geltungsbereich der Gesundheitsschutz-Bergverordnung (GesBergv) werden

andere Fristen für Nachuntersuchungen genannt (Anhang 1.1).
 
10) Nach Anlage 1 zur TRGS 500 "Schutzmaßnahmen beim Umgang mit krebserzeu-

genden Gefahrstoffen, die nicht in Anhang II der GefStoffv aufgeführt sind - Zuord-
nung zu den Gefährdungsgruppen -".

Erläuterungen zur Schriftart:

Normalschrift = Gefahrstoffe

Kursivdruck = Gefahrstoffe, die in Anhang V Gefahrstoffver-
ordnung aufgeführt sind

Kursiver Fettdruck = krebserzeugende Gefahrstoffe, die in Anhang II
Nr. 1.1 (Abs. 1 und 2) Gefahrstoffverordnung
aufgeführt sind

Fettdruck = krebserzeugende Gefahrstoffe, die in Anhang V
und in Anhang II Nr. 1.1 (Abs. 1 und 2) Gefahr-
stoffverordnung aufgeführt sind

Schrift in GROSSBUCHSTABEN = gefährdende Tätigkeit
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